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Nachrichten
Jahrestagung der
Bioelectromagnetics
Society in München

Die 22. Jahrestagung der Bioelectroma-

gnetics Society (BEMS) wird in München

stattfinden. Vom 9.-16. Juni 2000 treffen

sich Wissenschaftler aus aller Welt zum

Meinungs- und Informationsaustausch in

der bayerischen Landeshauptstadt. Nähere

Informationen über Veranstaltungsort,

Zeitplan und Reservierungen gibt es auf

den Internetseiten der Bioelectromagne-

tics Society (http://www.bioelectro-

magnetics.com) und der Forschungsge-

meinschaft Funk e.V. (http://www.fgf.de,

Rubrik „Veranstaltungen“). Die For-

schungsgemeinschaft Funk e.V. ist als Ko-

operationspartner der BEMS in die Durch-

führung der Jahrestagung eingebunden.

Workshop von
COST244bis
in Madrid

„Bioeffects of transient EMF Exposure“

lautet der Arbeitstitel des 10. Cost244bis-

Workshops, der am 06. und 07. Mai 2000

in Madrid stattfinden wird. Im Mittelpunkt

der Vorträge und Beratungen sollen mög-

liche Effekte von vorübergehenden, kurz-

zeitigen Einwirkungen („transients“) elek-

tromagnetischer Felder stehen. Solche Ex-

positionssituationen (kurzzeitige Einwir-

kung von elektromagnetischen Feldern) lie-

gen z.B. beim Passieren von Kontroll- und

Überwachungssystemen vor, sind aber

auch bei gepulsten Feldern mit sehr lan-

gen Pulsintervallen sowie bei aperiodischen

Feldern zu finden. Diese Themenstellung

ist im Hinblick auf Anwendungsfälle in

der Medizin, in der Militärtechnik und

neuartigen Transportsystemen von beson-

derem Interesse.

Einspruchsberatung
im Komitee DKE 764
(Schutz von Personen mit

aktiven Körperhilfsmitteln)

Am 12./13.10.99 führte das Komitee K

764 „Sicherheit in elektrischen, magneti-

schen und elektromagnetischen Feldern“

der DKE  in Berlin die Einspruchsberatung

zum Normentwurf E DIN VDE 0848-3-1

(VDE 0848 Teil 3-1:1999-06 über den

Schutz von Personen mit aktiven Körper-

hilfsmitteln durch. Dieser Normentwurf im

Rahmen der Reihe DIN VDE 0848 „Sicher-

heit in elektrischen, magnetischen und

elektromagnetischen Feldern“ enthält der-

zeit nur Angaben über Herzschrittmacher.

Aussagen zu anderen Körperhilfsmitteln

sind in Vorbereitung.

Es waren mehr als 30 Einsprüche einge-

gangen. Wegen der Komplexität einer Rei-

he von Einsprüchen wurden diese zur wei-

teren Bearbeitung an eine Arbeitsgruppe

verwiesen.

Schweizer Bundesrat
beschließt Verordnung
über den Schutz vor
Elektrosmog

Der Schweizer Bundesrat hat in seiner

Sitzung am 23. Dezember 1999 die Ver-

ordnung über Nichtionisierende Strahlung

(NIS-Verordnung) zum Schutz vor Elek-

trosmog beschlossen, die am 1. Februar

2000 in Kraft getreten ist.

Die Verordnung über Nichtionisierende

Strahlung (NISV) enthält zwei Typen von

Grenzwerten: Gefährdungs- und Anlage-

grenzwerte.

Gefährdungsgrenzwerte schützen vor

wissenschaftlich nachgewiesenen Gesund-

heitsschäden. Sie berücksichtigen die ge-

samte Strahlung, die an einem Ort vor-

handen ist. Gefährdungsgrenzwerte sind

international abgestimmt. Das Vorsorge-

prinzip, wie es im Umweltschutzgesetz ver-

ankert ist, verlangt, dass die Belastung

möglichst niedrig sein soll. Anlagegrenz-

werte liegen deutlich unterhalb der Ge-

fährdungsgrenzwerte. Sie gelten für die

Strahlung einer einzelnen Anlage und

müssen dort eingehalten werden, wo Men-

schen sich längere Zeit aufhalten. Der An-

lagegrenzwert wird entsprechend den je-

weiligen technischen Möglichkeiten fest-

gelegt.

Nähere Erläuterungen und weitere In-

formationen finden Sie im Internet unter

http://www.admin.ch/buwal/recht/d/

dinkridx.htm.


